
 
 

 

 

 

Gemäss Verordnung des schulärztlichen Dienstes des Kantons St.Gallen sind wir 

verpflichtet die Schülerinnen und Schüler im 2. Kindergarten. Eine Überprüfung 

des Gehörs und der Augen wird bei allen Neueintretenden vorgenommen. 

Jährlich besuchen alle Schülerinnen und Schüler die Schulzahnklinik.  

Wir legen grossen Wert auf gesunde und frische Küche. Die Kinder werden wäh-

rend des Mittagessens betreut und haben danach auch Zeit zu spielen, sei es 

drinnen oder draussen. Nach dem Essen gehört auch das Zähneputzen dazu. 

Alle Angaben zu Diäten, Medikamenten, Allergien sind für uns und die 

Gesundheit Ihres Kindes äusserst wichtig. 

Wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrperson. Diese wird dafür besorgt 

sein, dass die Informationen weitergeleitet werden. 

Bitte behalten Sie kranke Kinder daheim. Bei Erkrankung Ihres Kindes infor-

mieren wir Sie, und bitten Sie Ihr Kind abzuholen.  

INFORMATIONEN      TAGESSCHULE 
 

Die Versicherung des Kindes ist Sache der Eltern und der Schulweg liegt in 

Ihrer Verantwortung. Wir empfehlen dringend eine Unfallversicherung und 

auch eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen.  

Wenden Sie sich bitte mit Ihren Fragen und Anliegen 

an die Schulleitung, Frau Divina Suarez, 071 555 03 00, 

an die Institutionsleitung, Frau Susan Christen, 071 274 11 14 oder 

an das Schulsekretariat, Frau Brigitte Weissmann, 071 274 11 11. 

Danke für Ihre Kenntnisnahme. 

Der Unterricht erfolgt in Anlehnung an den Lehrplan des Kantons St. Gallen. 

Personale, soziale und methodische Kompetenzen sind auf den schulischen 

Kontext ausgerichtet. Im Schulunterricht werden die Schwerpunkte der Lehrmit-

tel des Kantons St. Gallens behandelt und individuell vertieft. 

Das Ziel der Beschulung an der Sprachheilschule Rheintal ist die Reintegration in 

die Schule am Wohnort. 

Dies ist nur mit einem regelmässigen Besuch der Schule möglich. 

 

Die Zusammenarbeit von Eltern, Kind, Schule, Logopädie und Externat sind 

uns sehr wichtig. Auch weitere Fachpersonen werden nach Bedarf und in 

Absprache mit den Eltern beigezogen. Es finden regelmässig Elterngesprä-

che und Anlässe statt. Nebst den beiden Jokerhalbtagen pro Schuljahr 

können keine zusätzlichen Ferientage gewährt werden! 

 

http://www.google.ch/imgres?q=schulkind&num=10&hl=de&biw=1255&bih=767&tbm=isch&tbnid=peGeHUXGnxDgKM:&imgrefurl=http://www.main-netz.de/_/tools/diaview.html?_CMTREE=7209&_CMELEM=0&_CMPICS=617618&imgurl=http://www.main-netz.de/storage/pic/dpa/serviceline/frauen_familie_senioren/berichte/617618_1_Schulkind_22600480.original.large-3-4-800-0-194-2336-3302.jpg&w=376&h=500&ei=-wA_UL2bHIek4ATHhYCIBQ&zoom=1

